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Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
„Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des Kirchengesetzes über die Versorgung 
der Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evangelisch-
Lutherischen-Landeskirche Mecklenburgs (Kirchliches Versorgungsgesetz – KVG) 
vom 17. November 1991“ beschlossen. 
 (Anlage) 
 
 
 
 
 
Plau am See, den 20. März 2010 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/9-7 
 
 

Kirchengesetz 
vom 20. März 2010 

zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Versorgung der Pastoren, Pastorinnen, 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen 
in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

(Kirchliches Versorgungsgesetz – KVG) 
vom 17. November 1991 

 
 

§ 1 
 
  Das Kirchengesetz über die Versorgung der Pastoren, Pastorinnen, Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Kirchliches Versorgungsgesetz – KVG) vom 17. November 1991, zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 15. November 2003 (KABl 1991 S. 149, 2003 S. 121) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
  
  a) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst: 
 

„Versorgungsauskunft und Zahlung der Versorgungsbezüge § 37“ 
 
  b) Nach der Angabe zu § 38d wird folgende Angabe eingefügt: 
 

„Abzug für Pflegeleistungen § 38e“ 
 
  c) Die Angabe zu § 54 wird wie folgt gefasst: 
 

„ (aufgehoben) § 54“ 
 
  d) Nach der Angabe zu § 54c werden folgende Angaben eingefügt: 

 
„Übergangsregelungen aus Anlass des Änderungsgesetzes zum Kirchlichen 

Versorgungsgesetz 2011 § 54d 
Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters § 54e“ 

 
  e) Die Angabe zu § 55 wird wie folgt gefasst: 

 
„Ergänzende Anwendung des für Beamte und Richter im Bund geltenden Rechts § 55“ 

 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
  a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

 
  b) In Nummer 5 wird „§§ 38a“ durch „§§ 38“ ersetzt. 
 
3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 



 
Der Punkt am Satzende wird durch ein Semikolon ersetzt und der Satz um folgende Worte 
ergänzt: 
   „ sie werden mit dem Faktor 0,9951 vervielfältigt.“ 
 
4. § 6 wird wie folgt geändert: 
   
a) In Absatz 2 wird folgende Nummer 5 ergänzt: 
   
„5. die Zeit einer Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar 1992, während des Bestehens 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses geborenen Kindes bis zu dem Tag, an dem 
das Kind sechs Monate alt wird.“ 
 
b) In Absatz 3 Nummer 4 werden die Worte „in Bund und Ländern“ durch die Worte „im 
Bund“ ersetzt. 
 
c) In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „erfüllt“ die Worte „der ganz oder teilweise auf 
Beiträgen aus der Vereinbarung über die Rentenversorgung für auf Lebenszeit angestellte 
Mitarbeiter der evangelischen Kirchen und deren Hinterbliebene vom 28. März 1980 und 
deren Fortführungen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) beruht.“ angefügt. 
 
5. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hundert für jedes Jahr, um das der Pastor 
oder Kirchenbeamte 
1. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, nach § 22b Absatz 3 Nr. 2 
und Absatz 4 des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes oder § 67 Absatz 1 Nr. 
2 und Absatz 2 des Kirchenbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt wird, 
2. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht, 
nach §  22 b Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes oder § 
66 Absätze 1 und 2  des Kirchenbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt wird, 
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einen Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird  
4. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, gemäß § 88 Absatz 3 
Pfarrergesetz oder im unmittelbaren Anschluss an den Wartestand in den Ruhestand tritt; 
die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 vom Hundert in den Fällen der Nummern 1 und 3 
und 14,4 vom Hundert in den Fällen der Nummern 2 und 4 nicht übersteigen. 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn der 
Versorgungsberechtigte zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 65. Lebensjahr 
vollendet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach § 6 zurückgelegt 
hat. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn der 
Pastor oder Kirchenbeamte zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 63. Lebensjahr 
vollendet  und mindestens 40 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach § 6 zurückgelegt 
hat.“ 
6. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden folgende Worte angefügt: „wenn die Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 
erfüllt sind.“ 
 
b) In Nummer 2 werden die Worte „das 65. Lebensjahr bereits vollendet“ durch die Worte 
„die Regelaltersgrenze nach § 22b Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes zur Anwendung des 



Pfarrergesetzes und § 66 Absätze 1 und 2 des Kirchenbeamtengesetzes bereits erreicht“ 
ersetzt. 
 
7. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
In Absatz 2 werden die Worte „das 65. Lebensjahr vollendet“ durch die Worte „die 
Regelaltersgrenze nach §  22b Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes zur Anwendung des 
Pfarrergesetzes und § 66 Absätze 1 und 2 des Kirchenbeamtengesetzes bereits erreicht“ 
ersetzt. 
 
8. In § 25 Absatz 1 werden die Worte „in Bund und Ländern“ durch die Worte „im Bund“ 
ersetzt. 
 
9. § 29 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden die Worte „in Bund und Ländern“ durch die Worte „im Bund“ ersetzt. 
 
b) In Satz 2 werden die Worte „das 65. Lebensjahr vollendet“ durch die Worte „die 
Regelaltersgrenze nach  § 22b Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes zur Anwendung des 
Pfarrergesetzes und § 66 Absätze 1 und 2 des Kirchenbeamtengesetzes erreicht“ ersetzt. 
 
10. § 30 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„§ 30 

Zusammentreffen von kirchlichen Versorgungsbezügen mit Abgeordneten- oder 
Ministerbezügen 

 
  (1) Erhält ein Versorgungsberechtigter eine Entschädigung aus der Mitgliedschaft im 
Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder in einer gesetzgebenden Körperschaft 
eines Landes, so ruhen die Versorgungsbezüge nach diesem Kirchengesetz in Höhe von 50 
vom Hundert, höchstens 50 vom Hundert der Entschädigung aus der Abgeordnetentätigkeit. 
  (2) Erhält ein Versorgungsberechtigter Amtsbezüge aus einer Tätigkeit als Mitglied einer 
Regierung, so ruhen die Versorgungsbezüge nach diesem Kirchengesetz insoweit, als sie 
zusammen mit diesen Amtsbezügen die ruhegehaltfähigen kirchlichen Dienstbezüge 
übersteigen. 
  (3) Für Parlamentarische Staatssekretäre gilt Absatz 2 entsprechend.“ 
 
11. § 34 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§34 
Zusammentreffen von kirchlichen Versorgungsbezügen mit Versorgungsbezügen aus einer 

früheren Abgeordneten- oder Ministertätigkeit 
 
  (1) Erhält ein Versorgungsberechtigter Versorgungsbezüge aus der Mitgliedschaft im 
Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder in einer gesetzgebenden Körperschaft 
eines Landes, so ruhen die Versorgungsbezüge nach diesem Kirchengesetz in Höhe von 50 
vom Hundert des Betrages, um den die Summe beider Versorgungsbezüge die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach diesem Kirchengesetz übersteigt. 
  (2) Erhält ein Versorgungsberechtigter Übergangsgeld oder Versorgungsbezüge aus einer 
Tätigkeit als Mitglied einer Regierung, so ruhen die Versorgungsbezüge nach diesem 
Kirchengesetz insoweit, als sie zusammen mit dem Übergangsgeld oder den 



Versorgungsbezügen aus einer Tätigkeit als Mitglied einer Regierung die höchstmögliche 
Versorgung nach diesem Kirchengesetz übersteigen. 
  (3) Für Parlamentarische Staatssekretäre gilt Absatz 2 entsprechend.“ 
  
12. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 2 Nummer 3 werden nach dem Wort „wobei“ die Worte „für den 
Ruhegehaltempfänger“ eingefügt. 
 
b) In Satz 7 werden nach den Worten „§ 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich beruhen“ die Worte „sowie Zuschläge oder Abschläge beim 
Rentensplitting unter Ehegatten nach § 76c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI)“ 
eingefügt. 
 
c) Nach Satz 7 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die Kapitalbeträge nach Satz 4 sind um die Vomhundertsätze der allgemeinen Anpassungen 
nach § 42 zu erhöhen oder zu vermindern, die sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des 
Anspruchs auf die Kapitalbeträge bis zur Gewährung von Versorgungsbezügen ergeben. Der 
Verrentungsbetrag nach Satz 4 errechnet sich bezogen auf den Monat aus dem Verhältnis 
zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten Kapitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich 
aus dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach Anlage 9 zum Bewertungsgesetz ergibt.“ 
 
13. In § 36 werden die Worte „in Bund und Ländern“ durch die Worte „im Bund“ ersetzt. 
 
14. § 37 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 
„Versorgungsauskunft und Zahlung der Versorgungsbezüge“ 

 
b)   Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
 
  „(4) Die zuständige Dienststelle hat dem Versorgungsberechtigten auf schriftlichen Antrag 
eine Auskunft zum Anspruch auf Versorgungsbezüge nach der Sach- und Rechtslage zum 
Zeitpunkt der Antragstellung zu erteilen. Die Auskunft steht unter dem Vorbehalt künftiger 
Sach- und Rechtsänderungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der zugrunde 
liegenden Daten.“ 
 
15. § 38a wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „nach Maßgabe dieses Gesetzes“ gestrichen. 
  
b) Dem Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 
  
„Auf das Mindestruhegehalt ist die Erhöhung nach Absatz 1 nicht anzuwenden.“ 
 
16. Nach § 38d wird folgender § 38e eingefügt: 

 
„§ 38e 

Abzug für Pflegeleistungen  
   



  Die zu zahlenden Versorgungsbezüge vermindern sich um den hälftigen Vomhundertsatz 
nach § 55 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI). Versorgungsbezüge 
nach Satz 1 sind  Ruhegehalt, Witwengeld, Waisengeld, Unterhaltsbeitrag zuzüglich des 
Unterschiedsbetrages nach § 38. Die Verminderung darf den Betrag, der sich aus dem 
hälftigen Vomhundertsatz nach § 55 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) des zwölften Teils der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der 
Pflegeversicherung (§ 55 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) errechnet, nicht 
übersteigen.“ 
 
17. § 40 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
  „(2)  § 118 Absätze 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) gilt 
entsprechend.“ 
 
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
18. In § 44 Absatz 5 werden die Worte „in Bund und Ländern“ durch die Worte „im Bund“ 
ersetzt. 
 
19. § 47 wird wie folgt geändert: 
  
Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
„Renten wegen Alters sind so rechtzeitig zu beantragen, dass die Rentenzahlung mit Beginn 
des Anspruches nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) oder 
ab einem von der Landeskirche bestimmten Zeitpunkt erfolgen kann.“ 
 
20. § 48 wird wie folgt geändert: 
 
Die Worte „das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet“ werden durch die Worte „die 
Regelaltersgrenze nach §  22b Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes zur Anwendung des 
Pfarrergesetzes und § 66 Absätze 1 und 2 des Kirchenbeamtengesetzes noch nicht erreicht“ 
ersetzt. 
 
21. § 50 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  
Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
 
„Für die Berechnung des Wartegeldes finden der Einbaufaktor gemäß § 5 Absatz 1 zweiter 
Halbsatz sowie § 38e keine Anwendung.“ 
 
22. § 54 wird aufgehoben. 
 
23. § 54a: Absatz 6 wird gestrichen 
 
24. In § 54c Absatz 6 Satz 2 werden die Worte: „die als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
angerechnet werden“ gestrichen. 
 
25. Nach § 54c werden folgende §§ 54d und 54e eingefügt: 



 
 
 
 
 

„§ 54d 
Übergangsregelungen aus Anlass des Änderungsgesetzes zum Kirchlichen Versorgungsgesetz 

2011 
 
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. Januar 2011 eingetreten sind, gilt Folgendes: 
 
1. § 5 Absatz 1 dieses Gesetzes ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
  a) § 1 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Sätze 1 bis 3 der Überleitungsbestimmungen im 
Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes gilt 
entsprechend. Die Zuordnung im Sinne des § 1 Absatz 3 der Überleitungsbestimmungen im 
Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes erfolgt 
innerhalb der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet, zu dem Betrag der 
Stufe, der dem Betrag nach § 1 Absatz 2 Sätze 1 bis 3 der Überleitungsbestimmungen im 
Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes 
entspricht oder unmittelbar darunter liegt. Liegt der zugeordnete Betrag nach Satz 2 unter dem 
Betrag nach § 1 Absatz 2 Sätze 1 bis 3 der Überleitungsbestimmungen im Kirchengesetz vom 
20. März 2010 zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes, wird in Höhe der 
Differenz ein Überleitungsbetrag als ruhegehaltfähiger Dienstbezug gewährt. Der 
Überleitungsbetrag ist bei allgemeinen Erhöhungen oder Verminderungen der 
Versorgungsbezüge nach § 42 entsprechend anzupassen. Auf die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach Satz 1, die nicht von Satz 2 erfasst werden, ist § 1 Absatz 2 Satz 2 der 
Überleitungsbestimmungen im Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des 
Kirchlichen Besoldungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 
 
b) Für die nicht vom Buchstaben a erfassten ruhegehaltfähigen Dienstbezüge mit Ausnahme 
des Familienzuschlags der Stufe 1 gilt  § 1 Absatz 2 Satz 2  der Überleitungsbestimmungen 
im Kirchengesetz vom … zur Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes entsprechend.  
 
2. Für den Unterschiedsbetrag nach § 38 Sätze 2 bis 4 gilt der Faktor nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. 
 
3. Für Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, gelten § 1 Absatz 2 Satz 2  
der Überleitungsbestimmungen im Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des 
Kirchlichen Besoldungsgesetzes sowie der Faktor nach § 5 Absatz 1 Satz 1 entsprechend. 
 
  (2) Für Versorgungsfälle, die ab dem 1. Januar 2011 eintreten, gilt Folgendes: 
 
1. § 5 Absatz 1 ist für Versorgungsberechtigte, die aus einer zugeordneten Überleitungsstufe 
nach § 1 Absatz 3 der Überleitungsbestimmungen im Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur 
Änderung des Kirchlichen Besoldungsgesetzes in den Ruhestand treten oder versetzt werden, 
mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 
Ruhegehaltfähig ist das Grundgehalt der Stufe, die unmittelbar unter der nach § 1 Absatz 3 
der Überleitungsbestimmungen im Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des 
Kirchlichen Besoldungsgesetzes zugeordneten Überleitungsstufe liegt. In Höhe der Differenz 
zu dem Betrag der Überleitungsstufe nach Satz 1 wird ein Überleitungsbetrag als 



ruhegehaltfähiger Dienstbezug gewährt. Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Satz 4 ist 
anzuwenden. 
 
2. Absatz 1 Nummer 2 und 3 gilt entsprechend. 
 

§ 54e 
Übergangsregelungen zur Anhebung des Ruhestandseintrittsalters 

 
  (1) Für Versorgungsberechtigte, die nach dem 1. Januar 2011 nach § 22 b Absatz 3 Nummer 
2 und Absatz 4 des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes oder § 67 Absatz 1 
und 2 des Kirchenbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist § 8 Absatz 2 mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 
geboren sind, die Vollendung des 63. Lebensjahres. 
 
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 
1951 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, das Erreichen folgenden Lebensalters: 
 
 

Lebensalter Geburtsdatum bis 
Jahr Monat 

31. Januar 1952 63 1 
29. Februar 1952 63 2 
31. März 1952 63 3 
30. April 1952 63 4 
31. Mai 1952 63 5 
31. Dezember 1952 63 6 
31. Dezember 1953 63 7 
31. Dezember 1954 63 8 
31. Dezember 1955 63 9 
31. Dezember 1956 63 10 
31. Dezember 1957 63 11 
31. Dezember 1958 64 0 
31. Dezember 1959 64 2 
31. Dezember 1960 64 4 
31. Dezember 1961 64 6 
31. Dezember 1962 64 8 
31. Dezember 1963 64 10 

 
 
  (2) Für Versorgungsberechtigte, die nach dem 1. Januar 2011 nach § 22b Absatz 3 Nummer 
1 des Kirchengesetzes zur Anwendung des Pfarrergesetzes oder § 67 Absatz 1 Nummer 1 des 
Kirchenbeamtengesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist § 8 Absatz 2 Nummer 2 mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 
1949 geboren sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 



2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze tritt, wenn sie nach dem 31. 
Dezember 1948 und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Erreichen folgenden 
Lebensalters: 
 
 
 
 
 

Lebensalter Geburtsdatum bis 
Jahr Monat 

31. Januar 1949 65 1 
28. Februar 1949 65 2 
31. Dezember 1949 65 3 

 
  (3) Für Versorgungsberechtigte, die nach dem 1. Januar 2011 wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 8 Absatz 2  mit 
folgenden Maßgaben anzuwenden: 
 
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in 
den Ruhestand versetzt werden, die Vollendung des 63. Lebensjahres. 
 
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 
2011 und vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, das Erreichen folgenden 
Lebensalters: 
 
 
 

Lebensalter Zeitpunkt der 
Versetzung in den 

Ruhestand vor dem Jahr Monat 

1. Februar 2012 63 1 
1. März 2012 63 2 
1. April 2012 63 3 
1. Mai 2012 63 4 
1. Juni 2012 63 5 
1. Januar 2013 63 6 
1. Januar 2014 63 7 
1. Januar 2015 63 8 
1. Januar 2016 63 9 
1. Januar 2017 63 10 
1. Januar 2018 63 11 
1. Januar 2019 64 0 
1. Januar 2020 64 2 
1. Januar 2021 64 4 
1. Januar 2022 64 6 
1. Januar 2023 64 8 
1. Januar 2024 64 10 

 



3. Für Versorgungsberechtigte, die vor dem 1. Januar 2024 in den Ruhestand versetzt werden, 
gilt § 8 Absatz 2 Satz 3 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl „40“ die Zahl „35“ tritt.“ 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
 

Übergangsregelung aus Anlass der Nordkirche 
 
Die Kirchenleitung wird ermächtigt, für Pastoren und Kirchenbeamte, die von strukturellen 
Veränderungen auf Grund der Regelungen des Vertrages über die Bildung einer Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland betroffen sind, eine von der 
Versorgungsabschlagsregelung abweichende Regelung bei Eintritt in den Ruhestand vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze zu treffen. 
 

 
§ 3 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. 
 


